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#ST# Bundesbeschluss
über

die Aufstellung des Gesamtvoranschlages der schweizerischen Eid-
genossenschaft für das Jahr 1947.

(Vom 20. Dezember 1946.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestützt auf Art. 85, Ziffer 10, der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 1. November 1946,

beschliesst:

Einziger Artikel.
Der Entwurf des Gesamtvoranschlages der schweizerischen Eidgenossen-

schaft für das Jahr 1947, abschliessend mit Fr. 1612 600 000 Einnahmen und
mit Fr. 1709200000 Ausgaben, wird genehmigt.

Die Amtsstellen dürfen über die Kredite nur so weit verfügen, als die
Inanspruchnahme für die Erfüllung der Obliegenheiten bei Beschränkung der
Ausgaben auf das Unerlässliche nötig ist.

Also beschlossen vom Nationalrat,
Bern, den 19. Dezember 1946.

Der Präsident : Wey.
Der Protokollführer: Leimgruber.

Also beschlossen vom Ständerat,
Bern, den 20. Dezember 1946.

Der Präsident: Ackermann.
Der Protokollführer: Ch. Oser.

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:
Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 20. Dezember 1946.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundeskanzler:

Leimgruber.
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